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Erwägungen

E. 1.1
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Endentscheid im Bereich des Baurechts.
Dagegen steht die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das
Bundesgericht offen ( Art. 82 lit. a, Art. 86 Abs. 1 lit. d und Abs. 2 sowie Art. 90 BGG );
ein Ausnahmegrund ist nicht gegeben ( Art. 83 BGG ). Die Beschwerdeführer nahmen am
vorinstanzlichen Verfahren teil und sind als direkte Nachbarn des betroffenen Grundstücks
und Adressaten des angefochtenen Urteils gemäss Art. 89 Abs. 1 BGG zur Beschwerde
legitimiert. Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die
Beschwerde grundsätzlich einzutreten.

E. 1.2
Soweit die Beschwerdeführer in ihrer Beschwerdeschrift auch den Entscheid des Oberamts
des Seebezirks vom 25. Februar 2019 bemängeln, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten,
da Anfechtungsobjekt des vorliegenden Verfahrens einzig das Urteil des Kantonsgerichts
des Kantons Freiburg vom 3. Juni 2019 ist (Devolutiveffekt; BGE 134 II 142 E. 1.4 S. 144).

E. 1.3
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann insbesondere die
Verletzung von Bundesrecht gerügt werden ( Art. 95 lit. a BGG ). Dieses wendet das
Bundesgericht grundsätzlich von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ), prüft jedoch
unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht ( Art. 42 Abs. 1 und
2 BGG ) nur die geltend gemachten Vorbringen, sofern rechtliche Mängel nicht geradezu
offensichtlich sind ( BGE 142 I 135 E. 1.5 S. 144). In der Beschwerdebegründung ist in
gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Die
beschwerdeführende Person muss sich wenigstens kurz mit den Erwägungen des
angefochtenen Entscheids auseinandersetzen. Rein appellatorische Kritik ohne Bezug zum
angefochtenen Entscheid genügt nicht. Die Verletzung von Grundrechten wird vom
Bundesgericht nur insofern geprüft, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht
und begründet worden ist ( Art. 106 Abs. 2 BGG ). Hierzu gelten qualifizierte
Begründungsanforderungen: In der Beschwerde ist klar und detailliert anhand der
Erwägungen des angefochtenen Entscheids darzulegen, inwiefern die angerufenen Rechte
verletzt worden sein sollen ( BGE 142 V 577 E. 3.2 S. 579; 133 II 249 E. 1.4.2 S. 254; je
mit Hinweisen).

Soweit die Beschwerdeführer in ihrer Beschwerde diverse Fragen aufwerfen, ohne eine
Rechtsverletzung geltend zu machen, und sie eine "bundesgerichtliche Untersuchung, ob in
[ihrem] Fall ein schweizerisches Grundrecht [...] verletzt wurde" beantragen, ist auf die
Beschwerde daher, mangels ausreichender Substanziierung, nicht einzutreten.



E. 1.4
Die Beschwerdeführer beantragen den Beizug der Akten betreffend den Bau ihrer
Steinkorbmauer im Jahr 2008, die Anhörung der damaligen Mitarbeiterin der
Bauverwaltung und die Einholung einer Stellungnahme des Oberamts. Da sich der
rechtserhebliche Sachverhalt jedoch mit hinreichender Klarheit aus den Akten ergibt und
die Beschwerdeführer nicht dargetan haben, inwiefern die Abnahme weiterer Beweise
zusätzliche entscheidwesentliche Erkenntnisse liefern könnte, sind diese Anträge
abzuweisen.

E. 2.1
Die Beschwerdeführer machen eine gegen Art. 8 BV verstossende Ungleichbehandlung und
Diskriminierung durch das Oberamt des Seebezirks geltend. Dieses habe beim Bau ihrer
Steinkorbmauer im Jahr 2008 die "zentimetergenaue Einhaltung" der Vorschriften verlangt
und toleriere nun, bei der Erstellung des Zauns der Beschwerdegegner, Abweichungen von
bis zu 20 cm bzw. - gemäss Auffassung der Vorinstanz - von bis zu 15 cm. Diese erlittene
ungleiche Behandlung hätte durch die Anordnung einer Busse ausgeglichen werden
können. Jedoch sei die Vorinstanz auf ihren entsprechenden Antrag nicht eingetreten.

E. 2.2
Aus den unbestritten gebliebenen Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz (vgl. Art. 97
und 105 BGG ) geht zusammengefasst Folgendes hervor (vgl. auch oben Ziff. A) : Das
Oberamt des Seebezirks hat die Beschwerdeführer zur Einreichung eines neuen Baugesuchs
aufgefordert, nachdem es während des Baus ihrer Steinkorbmauer zu Änderungen
gekommen war. Die Änderung der Einfriedung wurde anschliessend von der Gemeinde
Gurmels bewilligt. Nachdem beim Zaun der Beschwerdegegner Abweichungen festgestellt
worden waren, verlangte die Gemeinde Gurmels dessen Legalisierung. Dieser
Aufforderung leisteten die Beschwerdegegner keine Folge, worauf sie vom Oberamt des
Seebezirks zu einer Einigung mit den Beschwerdeführern angehalten wurden. Als keine
Einigung zustande kam, fällte das Oberamt den diesem Verfahren zu Grunde liegenden
Entscheid.

Unter diesen Umständen kann keine Rede davon sein, dass die Vorschriften im Fall der
Beschwerdeführer "zentimetergenau" hätten eingehalten werden müssen und im Fall der
Beschwerdegegner nicht, wurde doch nur den Beschwerdeführern eine Baubewilligung für
die Änderung ihrer Einfriedung erteilt, nicht aber den Beschwerdegegnern. Zu
berücksichtigen ist denn auch, dass in Art. 167 des Raumplanungs- und Baugesetzes des
Kantons Freiburg vom 2. Dezember 2008 (RPBG/FR; SGF 710.1) - abhängig namentlich
vom Stand der Bauarbeiten und deren Bewilligungsfähigkeit - unterschiedliche behördliche
Interventionen vorgesehen sind und die Steinkorbmauer der Beschwerdeführer im
Zeitpunkt der Anordnung des Oberamts noch im Bau war, während der Zaun der
Beschwerdegegner bereits erstellt war, als das Oberamt intervenierte. Eine gegen Art. 8 BV
verstossende Ungleichbehandlung der Parteien durch das Oberamt ist vor diesem
Hintergrund zu verneinen. Daran vermag nichts zu ändern, dass gegenüber den
Beschwerdegegnern schliesslich keine Massnahmen zur Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustands angeordnet wurden.

E. 2.3
In Bezug auf den Antrag der Beschwerdeführer, wonach den Beschwerdegegnern wegen
Nichteinhaltens der Vorschriften eine Busse aufzuerlegen sei, hat die Vorinstanz erwogen,



dieser Antrag gehe über den Streitgegenstand hinaus, weshalb auf die Beschwerde insoweit
nicht eingetreten werden könne. Dies ist, entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer,
nicht zu beanstanden, war von der Auferlegung einer Busse im Verfahren vor dem Oberamt
doch noch keine Rede und war die Vorinstanz mit Blick auf Art. 173 RPBG/FR nicht dazu
befugt, selber eine Busse auszusprechen.

E. 2.4
Die Beschwerdeführer halten ausdrücklich fest, dass die Begründung der Vorinstanz für sie
"problemlos akzeptierbar" gewesen wäre, wenn sie selber die Vorschriften beim Bau ihrer
Steinkorbmauer nicht "zentimetergenau" hätten einhalten und die Einfriedung nicht ein
zweites Mal hätten bewilligen lassen müssen. Weiter führen sie in ihren Eingaben vom 31.
Juli 2019 und vom 27. September 2019 aus, dass es ihnen nicht um die Wiederherstellung
des rechtmässigen Zustands bzw. um eine Korrektur des Zauns gehe und sie diesbezüglich
auch keinen Antrag gestellt hätten. Auf diesen Aspekt ist im vorliegenden Verfahren daher
nicht einzugehen.

E. 3
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten den unterliegenden
Beschwerdeführern aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Die nicht anwaltlich vertretenen
privaten Beschwerdegegner haben keinen Anspruch auf Parteientschädigung ( Art. 68 BGG
; Urteil 1C_265/2020 vom 29. Dezember 2020 E. 11 mit Hinweis).
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